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	Übersicht: 5 Tipps für rechtssicheres Handeln bei Arbeitsunfällen 

	· Arbeitsunfälle fristgerecht melden: Melden Sie Arbeitsunfälle mit mehr als 3 Tagen Arbeitsunfähigkeit oder mit Todesfolge unverzüglich der Berufsgenossenschaft. Nutzen Sie hierfür das digitale Unfallanzeigeverfahren. Die Meldung muss innerhalb von 3 Arbeitstagen nach dem Unfall erfolgen. 
· Jeden Arbeitsunfall dokumentieren: Halten Sie Ihre Mitarbeiter an, Arbeitsunfälle, auch wenn keine Meldepflicht besteht, zu dokumentieren. Verwenden Sie hierzu einen Meldeblock, der seit 2018 die Unfall- oder Verbandsbücher ersetzt. So ist der Versicherungsschutz über die Berufsgenossenschaft auch bei zum Unfallzeitpunkt nicht absehbaren Spätfolgen gewährleistet. 
· Unfallursachen analysieren: Führen Sie nach jedem Unfall eine Gefährdungsbeurteilung durch (§ 5 Arbeitsschutzgesetz). Analysieren Sie die Ursachen und beseitigen Sie festgestellte Unfallgefahren. 
· Mitarbeiter sensibilisieren: Schulen Sie regelmäßig alle Mitarbeiter in der Unfallvermeidung, insbesondere zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen, und bitten Sie sie, Ihnen „Beinaheunfälle“ zu melden, um präventiv handeln zu können. 
· Betriebsärztliche Betreuung sicherstellen: Binden Sie Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit in die Gefährdungsanalyse ein. Diese unterstützen bei Beurteilungen, Unterweisungen und der Ableitung von Schutzmaßnahmen. 
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